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Regeste

Entschädigung nach Einstellung | Einstellung/Nichtanhandnahme

Erwägungen

E. 1
Mit Urteil 6B_538/2018 vom 10. Dezember 2019 hob das Bundesgericht den Be- schluss
des Obergerichts des Kantons Bern BK 19 71 vom 25. März 2019 auf und wies die Sache
zu neuer Entscheidung zurück. Die Präsidentin der Beschwerde- kammer eröffnete am 6.
Januar 2020 ein neues Verfahren (BK 19 537) und lud zur Frage der Entschädigung nach
Einstellung des Verfahrens wegen Hinderung einer Amtshandlung zur Stellungnahme ein.
Mit Eingabe vom 14. Januar 2020 teilte A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführerin)
mit, dass sie an den Rechtsbegeh- ren, welche sie in der ursprünglichen Beschwerde vom
13. Februar 2020 gestellt habe, vollumfänglich festhalte. Die Generalstaatsanwaltschaft
beantragte in ihrer Stellungnahme vom 15. Januar 2020, die Beschwerde sei kostenfällig
abzuweisen.

E. 2
Die massgebende Erwägung 2.4 des Bundesgerichts lautet wie folgt: […] Die Kosten-
auflage bzw. die Verweigerung einer Entschädigung und Genugtuung darf sich nur auf
unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Dies ist vorliegend nicht
der Fall. Die Vorinstanz erachtet als erstellt, dass die Beschwerdeführerin trotz mehrfacher
polizeilicher Abmahnung (mit Lautsprecheranlagen) in der demonstrierenden Gruppe
verblieben ist, was diese indes bestreitet. In den Videoaufnahmen der fraglichen
Kundgebung ist die Beschwerdeführerin nicht erkennbar (kanto- nale Akten). Vorliegend
ist somit weder unbestritten noch klar nachgewiesen, dass die Beschwerde- führerin
polizeilichen Abmahnungen nicht nachgekommen ist und es bleibt unklar, bis wann sie in
der Gruppe der Demonstrierenden verblieben ist. […]

E. 3
Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte dennoch mit folgenden Argumenten die
Abweisung der Beschwerde: Aus den Erwägungen des Bundesgerichts müsse ge- schlossen
werden, dass die Verhaftung der Beschwerdeführerin erst um 15.40 Uhr, wie dies im
Berichtsrapport vom 23. Dezember 2015 festgehalten werde, nicht genügend nachgewiesen
sei, als dass sich daraus ableiten liesse, sie habe sich der polizeilichen Abmahnung
widersetzt. Es stelle sich nur noch die Frage, ob die Beschwerdeführerin die Einleitung des
Verfahrens wegen Hinderung einer Amts- handlung rechtswidrig und schuldhaft bewirkt
habe. In der Stellungnahme der Ge- neralstaatsanwaltschaft im Verfahren BK 19 71 sei die
Ansicht vertreten worden, dass die Teilnahme an einer unbewilligten Kundgebung ein
vorwerfbares Verhalten nach Art. 430 Abs. 1 Bst. a der Strafprozessordnung (StPO; SR



311) begründe und sie ausserdem kausal sei für die Einleitung eines Verfahrens wegen
Hinderung ei- ner Amtshandlung. Die Teilnahme der Beschwerdeführerin am
antifaschistischen Spaziergang vom 15. Oktober 2015 sei aktenkundig und werde nicht
bestritten. Dass sich allein daraus ihr prozessuales Verschulden ergebe, werde im bundesge-
richtlichen Entscheid nicht thematisiert. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass diese
Rechtsfolge implizit ausgeschlossen worden wäre. Vielmehr erscheine der
Bundesgerichtsentscheid hierzu als unvollständig. Nach Ansicht der General-
staatsanwaltschaft ist es für die Entschädigungsfolge irrelevant, ob die Beschwer-
deführerin in der aktenkundigen Videoaufzeichnung erkennbar sei und ob aus den
Verfahrensakten mit Klarheit erstellt werden könne, um welche Uhrzeit sie verhaftet
worden sei, weil bereits ihre Teilnahme an der Kundgebung die Verweigerung einer
Entschädigung rechtfertige. Die Verweigerung einer Entschädigung sei somit als
rechtmässig anzusehen. Daran ändere sich mit dem zitierten Bundesgerichtsent- scheid
nichts, weil er sich zu der massgeblichen Frage gar nicht äussere.

E. 4.1
Die Rechtsauffassung der Generalstaatsanwaltschaft beinhaltet durchaus stichhal- tige
Elemente, jedoch kann ihr hier insgesamt nicht gefolgt werden: Dem erwähn- ten Urteil des
Bundesgerichts kommt insoweit Bindungswirkung zu, als sachver- haltsmässig (sinngemäss
in Anwendung des in dubio pro reo-Grundsatzes) fest- steht, dass die Beschwerdeführerin
nicht bis zur polizeilichen Auflösung der Ein- kesselung (um ca. 15.40 Uhr) bei der Gruppe
der renitenten Demonstrierenden verblieben ist, sondern sich früher entfernte. Mit anderen
Worten ist davon auszu- gehen, dass sie den polizeilichen Abmahnungen nachgekommen
ist. Im vorliegen- den Fall kam es gemäss dem Berichtsrapport vom 27. Oktober 2015 bei
denjeni- gen Personen, die sich aus der Einkesselung nach der polizeilichen Abmahnung
«freiwillig» entfernten, zu keinen Anzeigen oder anderen Massnahmen (S. 2: 15.00 Uhr
[…] Zwischenzeitlich konnten 25 Personen und ihre mitgeführten Effekten kontrolliert
werden. Diese Personen wurden anschliessend vor Ort aus der Kontrolle entlassen. Im
Anschluss zeigten sich aus der Kesselung keine Freiwilligen mehr.). Ob bei anderen
unbewilligten Demonstratio- nen je nach Situation bereits aufgrund der Teilnahme ein
Verfahren wegen Hinde- rung einer Amtshandlung oder eines anderen Straftatbestandes
eröffnet werden und es bei einer allfälligen späteren Verfahrenseinstellung zu einer
Kostenauferla- ge respektive zu einer Verweigerung einer Entschädigung kommen könnte,
ist eine andere Frage, welche hier nicht beantwortet zu werden braucht. Nach dem Gesagten
ist der Schluss zu ziehen, dass die Beschwerdeführerin hier die Einleitung des
Strafverfahrens wegen Hinderung einer Amtshandlung nicht i.S.v. Art. 430 Abs. 1 Bst. a
StPO rechtswidrig und schuldhaft bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
Folglich ist ihr eine Entschädigung gemäss Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO auszurichten.

E. 4.2
Die Beschwerdeführerin respektive Rechtsanwalt Dr. B.________ macht für das Verfahren
vor der Staatsanwaltschaft eine Entschädigungsforderung von CHF 1‘033.90 (inkl.
Auslagen und MWST) geltend. Diese ist angemessen. Dassel- be gilt für die Höhe der
geforderten Entschädigung für die Beschwerdeverfahren (CHF 974.70 inkl. Auslagen und
MWST).

E. 4.3



Ferner ist der Beschwerdeführerin für die im eingestellten Verfahren erfolgte Ver- letzung
ihrer persönlichen Verhältnisse eine Genugtuung von CHF 100.00 zuzu- sprechen (Art. 429
Abs. 1 Bst. c StPO).

E. 5
Die Kosten der Beschwerdeverfahren BK 19 71 und BK 19 537, insgesamt be- stimmt auf
CHF 1‘500.00, trägt der Kanton Bern.
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